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Dringende Arbeiten
auf Höhe der Kammgarn

Die Lauterstraße auf Höhe Kammgarn
und des Westbahnhofs erhält eine
neue Asphaltdeckschicht. In zwei
Bauabschnitten wird für die Dauer von
voraussichtlich fünf Wochen ab dem
4. Oktober die Fahrbahn wieder ver-
kehrssicher hergestellt. Die Arbeiten
sind auf Grund des schlechten Stra-
ßenzustands leider unvermeidbar. Es
wurde eigens der Zeitraum rund um
die Herbstferien gewählt, um die Be-
lastungen im Straßenverkehr so gut
es geht zu reduzieren. Dennoch muss
mit Verkehrsbehinderungen insbe-
sondere während der Stoßzeiten ge-
rechnet werden.

Im ersten Bauabschnitt ab dem 4.
Oktober werden die beiden nördli-
chen Fahrspuren ab Burggraben in
Richtung Lautertal und Berliner Brü-
cke erneuert. Die Fahrt von der Innen-
stadt in Richtung Lautertal ist dann
gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt

Verkehrseinschränkungen für fünf Wochen
geht es auf die andere Seite über zu
den beiden südlichen Fahrspuren ab
der Berliner Brücke aus Richtung der
Berliner Straße und aus dem Lautertal
jeweils in Richtung Stadtmitte. Wäh-
rend diesem Zeitraum ist die Fahrt
aus dem Lautertal in Richtung Stadt-
mitte gesperrt. Entsprechende Umlei-
tungen werden vor Ort ausgewiesen.

Für Verkehrsteilnehmer, die aus
westlicher Richtung in die Innenstadt
fahren, wird im zweiten Bauabschnitt
eine Umleitung über die Pariser Stra-
ße und Hellmut-Hartert-Straße einge-
richtet.

Während der gesamten Zeit der
Bauarbeiten bleiben das Kulturzen-
trum Kammgarn, das Gartenschauge-
lände und die Gastronomie in der
Schoenstraße sowie An der Kalause
über die Forellenstraße erreichbar.
Die Kosten für die Deckensanierung
liegen bei etwa 400.000 Euro. |ps

Weg frei für
städtischen Haushalt

Nach schwierigen haushaltfreien Wo-
chen ist der städtische Doppelhaus-
halt 2022/23 endlich auf dem Weg.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am
26. September seinen Beschluss vom
18. Juli, gegen den Bescheid der ADD
Widerspruch einzulegen, zurückge-
nommen und ist der Haushaltsverfü-
gung der ADD beigetreten. Die Haus-
haltssatzung wird noch in dieser Wo-
che im Amtsblatt veröffentlicht.

Bereits Ende August konnte Ober-
bürgermeister Klaus Weichel gemein-
sam mit dem Geschäftsführenden Di-
rektor des Städtetags Rheinland-
Pfalz, Michael Mätzig, in einer Frakti-
onsvorsitzendenrunde von einem er-
neuten Abstimmungsgespräch mit
der ADD berichten, in dem die Argu-
mente nochmals vorgetragen und
eine gemeinsame Lösung gefunden
wurden. Demnach lasse es die Haus-
haltssituation der Stadt zu, die von
der ADD gewünschte Erklärung abzu-

geben, wonach die Stadt einen dauer-
haft ausgeglichenen Haushalt auf-
weist und somit die Investitionskredi-
te 2023 aus Verpflichtungsermächti-
gungen 2022 in Anspruch nehmen
kann – und zwar ohne den Nachweis
über zusätzliche nachhaltige Kom-
pensationsmaßnahmen. Entschei-
dend dabei waren Ergebnisse der ers-
ten beiden Probeberechnungen im
Zusammenhang mit der Änderung
des Landesfinanzausgleichsgesetzes
und den zu erwartenden Zahlungen
hierzu aus dem Kommunalen Finanz-
ausgleich.

Oberbürgermeister Klaus Weichel
zeigte sich durch die Entscheidung
des Rats sehr erleichtert. „Die haus-
haltsfreie Zeit ist damit beendet! Jetzt
können wir endlich die vielen im Haus-
halt verankerten Mittel freigeben, um
die neuen Projekte anzugehen, die
uns bislang verwehrt waren. Die aus-
bleibenden Zahlungen waren in vielen

Stadtrat nimmt Widerspruch zurück

Fällen existenzgefährdend, so auch im
Falle der Sportvereine, die dringend
auf die Sportfördermittel warten“, er-
klärt Weichel. „Die Abschlagszahlun-
gen nun schnellstmöglich in die Wege
zu leiten, hat für mich höchste Priori-
tät.“

Wie üblich bekommen Vereine, die
eine vereinseigene Anlage haben und
unterhalten müssen, noch vor der Ge-
samtberechnung und Auszahlung der
Sportfördermittel Abschläge ausge-
zahlt. Die Auszahlung dieser Abschlä-
ge erfolgt unmittelbar nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung der
Haushaltssatzung im Amtsblatt der
Stadt Kaiserslautern (siehe amtlicher
Teil). Die Gesamtberechnung der
Sportfördermittel 2022 wird das Re-
ferat Jugend und Sport wie immer in
der letzten Sportausschusssitzung
des Jahres am 30. November zum Be-
schluss vorlegen. Die Auszahlung er-
folgt danach. |ps

Gabriele Wollenweber erhält
Freiherr-vom-Stein-Plakette

Auf Vorschlag von Oberbürgermeister
Klaus Weichel wurde Gabriele Wollen-
weber in Worms von Innenminister
Roger Lewentz mit der Freiherr-vom-
Stein-Plakette geehrt. Die studierte
Physik- und Mathematiklehrerin ist
seit 1994 Mitglied im Stadtrat für die
Fraktion der Freien Wähler. Über 20
Jahre - so auch aktuell heute - hat sie
darüber hinaus den Fraktionsvorsitz
inne. Sie war außerdem von 2017 bis
Juli 2022 stellvertretende Vorsitzen-
de des FWG-Bezirkstags Pfalz e.V.

Zur Auszeichnung wurde sie von ih-
rem Mann sowie vom städtischen Bei-
geordneten Peter Kiefer begleitet.
„Ich kenne Gabi Wollenweber als
überaus engagierte Person, die sich

Lewentz dankt für politisches Engagement

über all die Jahre stets für das Wohl
der Bürgerschaft sowie für eine positi-
ve Stadtentwicklung eingesetzt hat.
Um diese bedeutende Landesaus-
zeichnung hat sich die Freie-Wähler-
Fraktionsvorsitzende mehr als ver-
dient gemacht“, unterstreicht Kiefer.

Die Freiherr-vom-Stein-Plakette
des Landes Rheinland-Pfalz wird seit
1954 an Bürger als Auszeichnung ih-
res kommunalpolitischen Engage-
ments verliehen. Seit 2001 wird sie al-
le drei Jahre durch den Innenminister
von Rheinland-Pfalz vergeben. Be-
nannt ist sie nach dem preußischen
Staatsmann, Beamten und Reformer
Heinrich Friedrich Karl vom und zum
Stein. |ps

Neuordnung der
Fleischbeschaubezirke

Nachdem ein amtlicher Fleischbeschauer ausgeschieden ist, war eine Neuord-
nung der Fleischbeschaubezirke notwendig. Die Fleischbeschaubezirke in der
Stadt Kaiserslautern ändern sich zum 01. Oktober 2022 wie folgt:

Kontakt:

Hr. Helm: 0171 3623484;
Hr. Schmidt: 0631 28000;
Hr. Schneider: 06371 912611; 0179 5316429;
Veterinäramt: 0631 7105450.

Barrierefrei zum Ziel:
Begehung/Berollung im Rathaus

Der Inklusionsbeirat der Stadt Kai-
serslautern hat gemeinsam mit Stef-
fen Griebe, Beauftragter für die Be-
lange der Menschen mit Behinde-
rung, und dem Referat Gebäudewirt-
schaft eine zweite Begehung /Berol-
lung des Rathauses durchgeführt.
Schwerpunkt der Begehung war das
Rathaus West in der Maxstraße, in
dem viele Stellen des Sozialreferates
untergebracht sind und damit auch
zahlreiche Anlaufstellen für Men-
schen mit Beeinträchtigungen wie
beispielsweise die Seniorenberatung
oder die Blindenhilfe. Auch der Lan-
desbeauftragte für die Belange von
Menschen mit Behinderungen, Mat-
thias Rösch, und die Beigeordnete
der Stadt Kaiserslautern, Anja Pfeif-
fer, waren mit vor Ort, um sich ein Bild
zu machen. „Wir sehen deutlich, dass
wir an ganz vielen Stellen in Sachen
Barrierefreiheit noch nacharbeiten
müssen. Diese ist zwar gegeben, oft-
mals aber mit zusätzlichen Wegen
verbunden“, berichtet Pfeiffer. Daran
wolle man als Stadt arbeiten und sei
deswegen sehr dankbar, für die akti-
ve Testung der Barrierefreiheit vor
Ort.

Im Rathaus Maxstraße zeigte sich,
dass der barrierefreie Eingang an der
Rückseite des Gebäudes über einen
doch recht steilen Weg erreicht wer-
den muss. Auch die schwere Tür am
Eingang, die nicht automatisch öff-
net, macht den Zugang zum Gebäude
beschwerlich. Weitere Mängel wur-
den seitens des Inklusionsbeirates im
Gebäude thematisiert, wie die Größe
des Aufzugs, das Fehlen akustischer

Inklusionsbeirat testet Rathaus West auf Barrierefreiheit

Stockwerksansage und eines barrie-
refreien Besprechungszimmers.

„Wir waren uns schnell einig, dass
das Gebäude in seinem derzeitigen
Zustand nicht für den Zweck geeignet
ist, für den es genutzt wird“, so Grie-
be. Die Mitglieder des Inklusionsbei-
rates haben die Frage in den Raum
gestellt, ob es denn nicht sinnvoller
wäre, die gesamte Behörde in einen
anderen Gebäudeteil des Rathauses
umzuziehen.

Udo Holzmann, Leiter des Refera-
tes Gebäudewirtschaft, plädierte da-
für, den Fokus auf die barrierefreie
Gestaltung der Haupteingänge im
Haupthaus und im Rathaus West zu

legen. „Man sollte ein öffentliches
Gebäude barrierefrei durch den
Haupteingang betreten können“, so
Holzmann. Das sei natürlich baulich
nicht einfach umzusetzen, man wolle
aber hier intensiv an Lösungen arbei-
ten. Wichtig sei natürlich, dass die
Betroffenen in solche Planungen mit
eingebunden werden, um die nötigen
Bedarfe sicher zu erkennen.

Alle Teilnehmenden waren sich ei-
nig, dass die gemeinsame Begehung
und Berollung ausgesprochen wich-
tig war und gezeigt hat, dass Verän-
derungen notwendig sind, um das
Rathaus mit seinen Nebengebäuden
barrierefreier zu gestalten. |ps

Teilsperrung
der Glockenstraße

Noch bis 7. Oktober lässt die Stadt-
bildpflege Kaiserslautern auf der lin-
ken Seite der Glockenstraße vor den
Häusern 3 bis 19 die Entwässerungs-
rinne erneuern. Die hochstehenden
und losen Teile der Rinne gefährden
derzeit insbesondere Fußgängerinnen
und Fußgänger. Aus Sicherheitsgrün-
den ist der Straßenabschnitt während
der Bauarbeiten gesperrt. Anliegerin-
nen und Anlieger können weiterhin
ein- und ausfahren, da die Wende-
möglichkeit am Straßenende beste-
hen bleibt. Fußgängerinnen und Fuß-
gänger sind von der Sperrung nicht
betroffen.

Die Stadtbildpflege bittet alle An-
wohnerinnen und Anwohner sowie
Verkehrsteilnehmenden um Ver-
ständnis und besondere Rücksicht-
nahme. |ps

Telefonsprechstunde
mit Anja Pfeiffer

Am Dienstag, 4. Oktober, findet die
erste Telefonsprechstunde der Beige-
ordneten Anja Pfeiffer statt. Anrufen
können alle, die mit ihr ins Gespräch
kommen möchten und Fragen, Anlie-
gen oder Anregungen zu ihrem Zu-
ständigkeitsbereich haben. Anja
Pfeiffer ist von 11.30 bis 13 Uhr unter
der Durchwahl (0631) 365-1030 zu
erreichen. |ps

Klimawandel vor Ort:
Infoveranstaltung

Der Klimawandel ist auch im Raum
Kaiserslautern mehr und mehr spür-
bar. Bei dem Informationsvortrag, zu
dem das Referat Umweltschutz am
Dienstag, 4. Oktober um 17.30 Uhr in
den Großen Ratssaal im Rathaus ein-
lädt, soll der Frage nachgegangen
werden, welche Folge der Klimawan-
del mit sich bringt. Auf der einen Seite
stehen die Herausforderungen für
eine zukünftige Stadtplanung. Auf der
anderen Seite steht die Bürgerschaft,
die für die eigenen vier Wände ver-
mehrt Vorsorge gegen Starkregener-
eignisse oder Überhitzung treffen
muss.

Als Referentin konnte Astrid Kleber
vom Kompetenzzentrum für Klima-
wandelfolgen Rheinland-Pfalz gewon-
nen werden. In ihrem Vortrag wird sie
die Hintergründe des Klimawandels,
Entwicklungen in der Vergangenheit,
Erwartungen für die Zukunft und aus-
gewählte Folgen benennen, die für
Kaiserslautern und Umgebung rele-
vant sind. In diesem Zusammenhang
stellt das Referat Umweltschutz das
städtische Klimaanpassungskonzept
sowie Anpassungsmöglichkeiten an
den Klimawandel vor.

Die Veranstaltung ist kostenlos.
Einer Anmeldung vorab bedarf es
nicht. Weitere Informationen zu Kli-
mawandel und Klimaanpassung sind
auf der Internetseite der Stadt unter
www.kaiserslautern.de zu finden. |ps

Digitalcafé in der
Innenstadt West

Am Mittwoch, 5. Oktober, um 10 Uhr
lädt das Stadtteilbüro Innenstadt
West alle Seniorinnen und Senioren
zur nächsten Ausgabe des
„Digitalcafés“ in die Stadtteilwerk-
statt des ASZ in der Pfaffstraße 3 ein.
In entspannter Atmosphäre können
sich Interessierte gemeinsam mit eh-
renamtlichen Experten in gemütlicher
Runde über ihre Erfahrungen in der di-
gitalen Welt austauschen. |ps
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Gabriele Wollenweber mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette in Beglei-
tung ihres Mannes Peter Wollenweber (links) und dem Beigeordneten
Peter Kiefer FOTO: PS

Neuordnung der Fleischbeschaubezirke 
 
Nachdem ein amtlicher Fleischbeschauer ausgeschieden ist, war eine Neuordnung der 
Fleischbeschaubezirke notwendig. Die Fleischbeschaubezirke in der Stadt Kaiserslautern ändern sich 
zum 01. Oktober 2022 wie folgt: 
 

Ort Hausschlachtungen
Trichinenprobenentnahme

Fleischuntersuchung bei
Wild

Verantwortlicher Vertreter Verantwortlicher Vertreter

KL-Mölschbach
KL-Hohenecken
KL-Dansenberg

Schmidt Schneider Schmidt

KL-Morlautern
KL-Erlenbach
KL-Erfenbach

Helm Schmidt Schmidt

KL-Einsiedlerhof Schneider Helm/Schmidt Schmidt

KL-Siegelbach Schneider Helm/Schmidt Helm

 

Kontakt: 
Hr. Helm: 0171 3623484;  
Hr. Schmidt: 0631 28000;  
Hr. Schneider: 06371 912611; 0179 5316429; 
Veterinäramt: 0631 7105450. 

Berollung des Rathauses mit dem Inklusionsbeirat FOTO: PS
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AMTLICHER TEIL

Hinweis:
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz in Trier hat als Aufsichts-
behörde die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 geprüft und mit
Bescheid vom 08.06.2022 genehmigt.

Der unter § 2 der Haushaltssatzung 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzte
Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 38.786.460 Euro wurde mit einem
Teilbetrag in Höhe von 25 Mio. Euro genehmigt. Für den verbleibenden Betrag in Höhe
von 13.786.460 Euro wurde die Investitionskreditgenehmigung versagt.

Der unter § 2 der Haushaltssatzung 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzte
Gesamtbetrag der Investitionskredite wurde in voller Höhe versagt.

Die unter § 3 der Haushaltssatzung 2022/2023 für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 fest-
gesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
wurden versagt.

Der unter § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung 2022/2023 für dasWirtschaftsjahr 2022 in Hö-
he von 3 Mio. Euro festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den Eigenbe-
trieb Stadtbildpflege wurde genehmigt, soweit davon entfallen

a) auf den Betriebszweig „Verwaltung“ 1.000.000 Euro
b) auf den Betriebszweig „Abfallentsorgung“ 976.175 Euro
c) auf den Betriebszweig „Grünflächenunterhaltung“ 500.000 Euro
d) auf den Betriebszweig „Straßenreinigung“ 500.000 Euro

Summe: 2.976.175 Euro

Bezüglich des danach beim Betriebszweig „Abfallentsorgung“ verbleibenden Teilbet-
rages in Höhe von 23.825 Euro wurde die Genehmigung versagt.

Mit Beschluss vom 26.09.2022 ist der Stadtrat der kreisfreien Stadt Kaiserslautern der
Verfügung der Kommunalaufsicht beigetreten (Beitrittsbeschluss).

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen,
die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf-
grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder
b) vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Stadtverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 4. – 14. Oktober 2022 montags bis donners-
tags von 8.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr, im Rat-
haus,Willy-Brandt-Platz 1, 6. OG, Zimmer 603, öffentlich aus.

Stadtverwaltung Kaiserslautern, den 27.09.2022

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Referat Soziales - Abtei-
lung 50.1, Gruppe 50.11 zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine

Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter (m/w/d) für die Aufgabengebiete Sozialplanung und Psy-
chiatriekoordination

Die Besetzung der Stelle erfolgt unbefristet.
Die Bezahlung richtet nach der Entgeltgruppe S17 TVöD/SuE.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 117.22.50.102) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport,
Abteilung Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit - Arbeitsfeld „Stadtteilorientierte Jugendar-
beit“ - Jugendtreff Betzenberg - zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Diplom-Sozialarbeiterin bzw. einen Diplom-Sozialarbeiter (m/w/d)
oder
eine Diplom- Sozialpädagogin bzw. einen Diplom-Sozialpädagogen (m/w/d)
oder
eine bzw. einen Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit (m/w/d) in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe S 11 b TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 124.22.51.612)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Recht und
Ordnung, Abteilung KommunalerVollzugsdienst, zum nächstmöglichen Zeit¬punkt

eine Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter (m/w/d) für den Bereich Zeiterfassung in
Teilzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Elternzeit einer Mitarbeiterin,
längstens bis 31.07.2024.

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 50% (19,5 Stunden).

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 5 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 141.22.30.170) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Am Donnerstag, 06.10.2022, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses,Wil-
ly-Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine öffentliche Sitzung des Kulturausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:
1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Erhöhung der Eintrittsentgelte der Langen Nacht der Kultur ab 2023
3. Erhöhung des Eintrittsentgeltes für die Konzerte der Stadt Kaiserslautern zur

Konzertsaison 2023/2024
4. Erhöhung der Schul- und Entgeltordnung der Emmerich-Smola-Musikschule

und Musikakademie ab 01.01.2023
5. Erhöhung Eintritt und Vermietung Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum |

Wadgasserhof) ab 01.01.2023
6. Erhöhung der Entgelte Stadtbibliothek Kaiserslautern ab 01.01.2023
7. Erhöhung der Mietpreise Fruchthalle ab 01.01.2023
8. Information über den „Portugiesischen Kulturmonat“ in Kooperation mit dem

Generalkonsulat
9. Sicherung der städtischen Meldedaten für das Stadtarchiv (Lizenz „Archivo“)
10. Information Geoportal „Kunst im Stadtbild“
11. Information Nachhaltigkeitsworkshop (Eintritt plus ÖPNV, papierloser Pro-

grammflyer)
12. Information Workshop „Kultur für alle“
13. Information Situation Konzertplanung 2023/2024 - vorsorglich
14. Information Beteiligung Kampagne „next-step-kl“ in Kooperation mit der SIAK
15. Information über Projekt „Städtische Ateliers im Wadgasserhof“
16. Mitteilungen
17. Anfragen

gez.
Beate Kimmel
Bürgermeisterin

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH (bic), vor mehr als 30-Jahren
als erstes Technologiezentrum in Rheinland-Pfalz gegründet, ist die Anlaufstelle für
innovative technologieorientierte GründerInnen und weitere Gründungsinteressierte
aus den unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft. Die Kompetenz des bic sind
Beratungs- und Fortbildungsangebote sowie Serviceleistungen und die Bereitstellung
von Infrastrukturen für Unternehmensgründungen.
Wir stellen zum 01. Januar 2023 in Teilzeit (1/2 Stelle) einen/eine

Projektleiter/in (m/w/d) im Bereich Gründungsförderung
ein. Die Teilzeitstelle ist vorerst befristet bis 31.12.2023. Im Anschluss besteht die
Möglichkeit auf Verlängerung.
Ihre Aufgaben:
- Betreuung von Gründungsvorhaben sowie innovativen Projekten/Maßnahmen im

Bereich Frauenförderung, „female founders“
- Unterstützung bei der konzeptionellen und organisatorischen Entwicklung des bic
- Organisation und Umsetzung von Veranstaltungen zur Vernetzung des Innovati-

onsraums Rheinland-Pfalz Entwicklung von Projekt– und Förderanträgen bei di-
versen Organisationen (Land, Bund, EU) und Durchführung entsprechender Pro-
jekte zur Startup-Förderung

- Vernetzung mit Wirtschafts- und Wissenschaftsvertretern, auch international
- Dokumentation, Berichtswesen in Abstimmung mit den Bewilligungsbehörden
- Vorbereitung, Teilnahme und Durchführung von externen und internen Veranstal-

tungen

Ihr Bewerberprofil:
- Abgeschlossene Hochschulausbildung (Master oder vergleichbarer Abschluss) in

Politikwissenschaften, Geisteswissenschaften, Angewandte Fremdsprachen, In-
ternationale Beziehungen, Sozialwissenschaften und Kommunikation o.ä.

- hohe Innovations-Affinität
- Interesse an Technologie und Digitalisierung
- Erfahrungen im Umfeld Startups o. Ä.
- Kommunikationsstärke, sicheres und offenes Auftreten sowie

Teamfähigkeit
- Stärken in schriftlicher Formulierung für unterschiedliche Kontexte
- Gute Kenntnisse in Englisch und einer weiteren Fremdsprache
- Formulierungssicherheit in der Innen- und Außenkommunikation
- sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Word, PPT, Excel) sowie Outlook
- Organisationstalent und ausgeprägtes Zeitmanagement
Ihre Chance:
- Eigenverantwortliche Tätigkeiten in einer vielseitigen Position
- Mitarbeit in einem motivierten Team
- Leistungsgerechte Vergütung nach TV-L

Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 01. Novem-
ber 2022 an die:
Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH (bic)
Herrn Dr. Stefan Weiler, Geschäftsführer
Trippstadter Straße 110
67663 Kaiserslautern
eva.schleinkofer@bic-kl.de.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt 2022 2023

412.360.288 €    421.991.485 €     
402.970.836 €    412.460.290 €     

9.389.452 €        9.531.195 €         

2.

31.328.951 €      31.578.733 €       

31.700.520 €      26.221.950 €       
67.986.980 €      62.836.820 €       

36.286.460 €-      36.614.870 €-       

4.957.509 €        5.036.137 €         

zinslose Kredite auf - €                       - €                        
verzinste Kredite auf 38.786.460 €      37.614.870 €       
zusammen auf 2) 38.786.460 € 37.614.870 €

2)

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss auf

Haushaltssatzung der Stadt Kaiserslautern

für die Jahre 2022/2023 vom 07.02.2022

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

Ermittelt aus Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 36.286.460 € (2022) bzw. 36.614.870 € (2023) zzgl. 100 % der veranschlagten

allgemeinen Grundstücksveräußerungserlöse i.H.v. 2.500.000 € (2022) bzw. 1.000.000 € (2023), welche nach der Rechtsordnung und einer darauf 

beruhenden Vorgabe der Aufsichtsbehörde nicht für investive Zwecke verwendet werden dürfen.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen der
Investitionstätigkeit auf

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 
Auszahlungen auf

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
auf

2

festgesetzt auf 40.281.400 €      28.095.800 €       

auf 20.529.470 €      16.129.800 €       

820.000.000 €    820.000.000 €     

1. 3.000.000 €        - €                        

- Grundsteuer A auf 460 v.H. 460 v.H.
- Grundsteuer B auf 510 v.H. 510 v.H.
- Gewerbesteuer auf 415 v.H. 415 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,

- für den ersten Hund 120 €                  120 €                   
- für den zweiten Hund 168 €                  168 €                   
- für jeden weiteren Hund 228 €                  228 €                   

- 130% 130%

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunal-
abgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Gemäß § 1 Abs. 2 der Friedhofsgebührensatzung 
(Friedhofsgebührenordnung) der Stadt Kaiserslautern vom 19. 
November 2001 die Nutzungs- und die Beerdigungsgebühren nach 
§§ 6, 6a und 7 bis 10 der Friedhofsgebührenordnung auf

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

§ 7 Gebühren und Beiträge

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren 
zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) 
führen können, wird

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich 
Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich 

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt
auf

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden 
festgesetzt auf

Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs 
Stadtbildpflege auf

§ 6 Steuersätze

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
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- 15 €/ha 15 €/ha

Grundstücke.

-

- für jeden zugeführten Waggon auf 10 €                    10 €                     

- 20 €                    20 €                     

-
15 €                    15 €                     

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug  31.138.537,09  Euro. Der voraussichtliche Stand des
Eigenkapitals beträgt nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen zum 31.12.2019     53.377.837,74 Euro* 
und zum 31.12.2020   73.340.097,59 Euro**.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt nach den Planzahlen zum 31.12.2021      77.812.547,59  
Euro, zum 31.12.2022   87.201.999,59 Euro und zum 31.12.2023   96.733.194,59 Euro.
Der endgültige Eigenkapitalstand der jeweiligen Haushaltsjahre ist erst nach Erstellung des jeweiligen 
Jahresabschlusses bezifferbar.

*Vorläufiges Rechnungsergebnis auf Basis der Berechnung vom 01.02.2022.
** Vorläufiges Rechnungsergebnis auf Basis der Berechnung vom 01.02.2022.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung der Stadt Kaiserslautern über den Anschluss an 
Stadtgleise und deren Benutzung sowie über die Erhebung der 
Gleisbenutzungsgebühren (Gleissatzung) vom 10.12.1993

für jeden balden zugeführten und beladen wieder abgeführten 
Waggon (Umzettelung) auf

Gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung der Stadt Kaiserslautern über die 
Sondernutzung Straßen vom 19.09.2001 die Verwaltungsgebühr für
die Erteilung einer Genehmigung auf

Gemäß § 1 Abs. 2 und § 2 der Satzung der Stadt Kaiserslautern 
über die Erhebung von Beiträgen für den Bau und die Unterhaltung 
der Feld- und Waldwege vom 10.12.1993 die Beiträge auf 

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 
GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 50.000 Euro überschritten werden.
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Stadtverwaltung Kaiserslautern, den 27.09.2022

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 31. Mai 2010 wird die Verwaltung ermächtigt, zur Steuerung 
von Zinsänderungsrisiken sowie zur Erzielung von günstigen Konditionen von derivativen 
Finanzierungsinstrumenten Gebrauch zu machen.
Diese Ermächtigung bezieht sich auf alle notwendigen Kreditneuaufnahmen sowie Umschuldungen und 
Prolongationen bestehender Darlehen. Die Ermächtigung bezieht sich ferner auf dei Neuaufnahme und 
Prolongation von Liquiditätskrediten.
Arbeitsgrundlage für das Zins- und Liquiditätsmanagement ist die Dienstanweisung für den Einsatz von 
derivaten Finanzinstrumenten im aktiven Zins- und Liquiditätsmanagement und die Dienstanweisung für die 
Neuaufnahme und Umschuldung von Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung.

§ 12 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2022 (2023) bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird im Beschäftigtenbereich 
auf 201 (347) festgesetzt. Die im "Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV 
FlexAZ)" vorgesehene Quote in Höhe von 2,5 % liegt bei 46 (47) Personen.

Die Zahl der bewilligten Altersteilzeitfälle beträgt 41.

§ 13 Leistungszulagen

§ 11 Finanzmanagement und Zinssicherung

Für die Mittelbewirtschaftung gelten die im Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO), das dem Haushaltsplan der
Stadt Kaiserslautern für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 als Anlage beigefügt ist, aufgeführten 
Bewirtschaftungsregelungen.

Die Zahlung des Leistungsentgeltes an Beschäftigte nach § 18 TvöD erfolgt in Höhe der tariflichen 
Verpflichtung. Bis zur Vereinbarung eines betrieblichen Systems richtet sich diese nach der entsprechenden 
Protokollerklärung.
Prämien und Zulagen für besondere Leistungen an Beamtinnen und Beamte nach § 33 des 
Landesbesoldungsgesetzes sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht vorgesehen.

§ 14 Weitere Bestimmungen
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AMTLICHER TEIL

Ortsbezirk Erzhütten/Wiesenthalerhof

Bekanntmachung

Am Mittwoch, 05.10.2022, 19:00 Uhr findet im 1. Pavillon der Grundschule, Erzhütter Straße
101, Kaiserslautern eine Sitzung des Ortsbeirates Erzhütten/Wiesenthalerhof statt.

T a g e s o r d n u n g:
ÖffentlicherTeil
1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Neugestaltung Einmündungsbereich Erzhütter Straße und Mühlbergstraße

im Stadtteil Kaiserslautern - Erzhütten/Wiesenthalerhof
3. Wasseranschluss für den Kerwe Platz (Antrag der SPD-Fraktion)
4. Mitteilungen
5. Anfragen

NichtöffentlicherTeil
1. Mitteilungen
2. Anfragen

gez. Thorsten Peermann
Ortsvorsteher

Stellenausschreibung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Stadtentwicklung
- Gruppe Integration - zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter (m/w/d)
in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Umsetzung einer Mitarbeiterin
längstens bis 31.12.2024.
Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 9b TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 080.22.61.186a) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

über die Feststellung und Einberufung einer
Ersatzperson für den Ortsbeirat des Ortsbezirks Dansenberg

nach der Wahl des Ortsbeirats am 26. Mai 2019 war Frau Anja Höhne über den Wahl-
vorschlag 1 – Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD – in den Ortsbeirat des
Ortsbezirks Dansenberg gewählt. Frau Höhne hat ihr Ortsbeiratsmandat niedergelegt.

Nach dem Stimmenergebnis rückt gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in
Verbindung mit § 66 der Kommunalwahlordnung (KWO) Herr Michael Flesch nach.

Kaiserslautern, 21.09.2022

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NICHTAMTLICHER TEIL
FRAKTIONSBEITRÄGE WEITERE MELDUNGEN

Projekt AORTA für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr „made in KL“

In Notsituationen wie Verkehrsunfäl-
len und Unglücken zählt jede Sekunde.
Eine schnell und korrekt gebildete Ret-
tungsgasse kann lebensrettende Wir-
kung haben. Doch nicht immer klappt
die Bildung von Rettungsgassen opti-
mal. Mit der Frage, wie Einsatzfahrzeu-
ge in Notsituationen schneller ans Ziel
kommen, beschäftigt sich das Projekt
AORTA. Unter Verwendung von Grund-
lagen der Automatisierungstechnik,
digital vernetzter Systeme und Analy-
semethoden der künstlichen Intelli-
genz sollen pilotweise Techniken in
Kaiserslautern erprobt und erforscht
werden, um Rettungszeiten zu Verkür-
zung und Einsatzfahrzeuge schneller
und sicherer zum Ziel zu bringen.

Was hat das nun mit Bürgerbeteili-

gung zu tun? Das Projekt befindet sich
aktuell in der Umsetzung. Dabei erge-
ben sich ständig neue Problemstellun-
gen, welche es kreativ zu lösen gilt.
Aktuell geht es darum, betroffene Am-
peln entlang der Einsatzroute länger
auf grün zu stellen, damit Einsatzfahr-
zeuge ohne Behinderungen durch den
Verkehr kommen. Im Gegenzug wer-
den an Kreuzungen andere Ampeln
länger auf rot stehen müssen. Damit
rote Ampeln – insbesondere wenn sie
länger als sonst zum Anhalten zwingen
– die Verkehrsteilnehmenden nicht
zum Fehlverhalten verleiten, sollen die
Ampeln mit einem besonderen Ampel-
symbol auf den Notfalleinsatz hinwei-
sen. Ein zusätzliches Lichtsignal, das
es bislang deutschlandweit im Stra-

Bürgerbeteiligung online seit 23. September
ßenverkehr noch gar nicht gibt, soll die
Information vermitteln.

Über das Online-Portal www.klmit-
wirkung.de sind Bürgerinnen und Bür-
ger seit 23. September aufgerufen, ak-
tiv mitzuwirken, um ein geeignetes Er-
kennungssymbol zu bestimmen. Ne-
ben den bereits bestehenden Vor-
schlägen können auch eigene Ideen
für eine etwaige Folgeabstimmung
eingereicht werden. Die herzliche digi-
tale Stadt freut sich über möglichst
viele Mitwirkende im Rahmen der Um-
frage. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zu AORTA sind im Inter-
net unter www.aorta-projekt.de eingestellt.

Haushaltsverfügung beigetreten – Zwang
zu Steuererhöhungen verhindert

Heute hat der Stadtrat mehrheitlich
dafür gestimmt, der Haushaltsverfü-
gung der ADD beizutreten. Dank des
strategischen Widerspruchs des Ra-
tes konnten Steuererhöhungen ver-
hindert werden. „Als Grüne Fraktion
sind wir froh, dass durch den Wider-
spruch auf den Weg der Vernunft
eingelenkt wurde. Leider war es der
vom Innenminister Lewentz gesteu-
erten ADD nicht möglich, diesen
Weg der Vernunft ohne Druck von
außen schon vorher einzuschla-
gen.“, so Grünen Fraktionsvorsit-
zender Tobias Wiesemann.

Die ADD hatte den Haushalt der
Stadt überraschend abgelehnt. Der
Grund: Die dauerhafte Leistungsfä-
higkeit der Stadt sei trotz des ausge-
glichenen Haushalts nicht gegeben.
Sie forderte Mehreinnahmen durch
das Kürzen von freiwilligen Leistun-
gen und durch Steuererhöhungen.
Das wollte der Stadtrat den Bür-
ger*innen aber auf keinen Fall zumu-
ten müssen. Gerade in der aktuellen
Energiekrise wäre eine Steuererhö-
hung für viele Menschen in der Stadt
nicht mehr tragbar. Somit reichten
die Fraktionen gemeinsam Wider-
spruch ein.

Dank der Gegenwehr änderte sich
der Kurs der ADD relativ zügig. Die
Stadt dürfe jetzt plötzlich doch Mit-
tel aus dem kommenden Landesfi-

nanzausgleich zur Schuldentilgung
nutzen und die Steuern müssten
nicht erhöht werden – eine Zusage,
die dem Oberbürgermeister vor Kur-
zem noch nicht gemacht werden
konnte. Unter diesen Voraussetzun-
gen nahm der Stadtrat den Wider-
spruch zurück und stimmte der Ver-
fügung zu. „Die aktuelle Haushalts-
verfügung ist sowohl in Inhalt als
auch im Ton empörend. Dennoch
werden wir ihr beitreten, da die ADD
jetzt eine tragbare Interpretation
versprochen hat. Am Ende geht es

darum, für die Bürger*innen der
Stadt die anstehenden Aufgaben zu
lösen. Dies ist nur mit einem geneh-
migten Haushalt möglich.“, meint
Wiesemann.

Ein großer Dank gebührt Herrn
Mätzig vom Städtetag RLP. Durch
sein Agieren konnte eine vernünftige
Lösung auf den Weg gebracht wer-
den. Dass unsere Stadt durch die
Gegenwehr gezeigt hat, dass die
ADD keine willkürliche Verfügungs-
gewalt ausüben kann, wird zukünftig
auch anderen Kommunen helfen.

Fraktion im Stadtrat

GRÜNE

Was lange währt, wird endlich gut!

Endlich existiert ein Fußweg zwischen
Stockborn nach Erfenbach. Was die
Freien Wähler schon seit den 1990er
Jahren forderten, ist nun – fast 30 Jah-
re später – realisiert worden. Fußgän-
ger mussten all die Jahre die Strecke
von knapp einem halben Kilometer
immer direkt auf der Kreisstraße K8
zurücklegen. „Ein Unding! Es war für
uns immer klar, dass das keine Lösung
sein kann. Um so mehr freut es uns,
dass nach all der Zeit und unzähligen

Endlich ein Fußweg zwischen Erfenbach und Stockborn

Diskussionen im Ortsbeirat, in den
Haushaltsberatungen und im Stadtrat
nun endlich ein sicherer Fußweg die
beiden Ortsteile verbindet“, erklärt
Fraktionsvorsitzende Gabriele Wol-
lenweber. Das Schöne: Es ist nicht nur

mithilfe von Förderungen ein ansehn-
licher Fußweg entstanden. Stockborn
wird außerdem demnächst an das
Glasfasernetz und damit ans High-
speed-Internet der Zukunft angebun-
den: Ein weiterer Grund zur Freude!

Fraktion im Stadtrat

FWG

Glanzvolle Eröffnung der
neuen Konzertsaison 2022/2023

Die „Pfalzphilharmonie Kaiserslau-
tern“, vormals das Orchester des
Pfalztheaters, eröffnete am 23. Sep-
tember 2022 unter dem Dirigat von
Generalmusikdirektor Daniele Squeo
glanzvoll die neue Konzertsaison
2022/2023 in der Fruchthalle. Wag-
ners berühmtem „Vorspiel und Lie-
bestod“ aus „Tristan und Isolde“ folg-
te gar eine deutsche Erstaufführung,
nämlich Paul Ben-Haims „Evocation“
mit der preisgekrönten Solistin Liv
Migdal an der Violine.

Nach der Pause stand Brahms' ge-
wichtige Erste Sinfonie im Mittel-
punkt. Bürgermeisterin Beate Kim-
mel begrüßte gemeinsam mit Kultur-
referatsleiter und Konzertplaner Dr.
Christoph Dammann das zahlreich
erschienene Publikum:„ Ich freue
mich auf die vielen Höhepunkte der
nun beginnenden Saison!“. Dam-
mann schloss sich an und bat darum,
weiterzusagen, dass die andauern-
den Warnungen vor Innenräumen in
Bezug auf Veranstaltungsstätten mit
modernen Lüftungsanlagen zu pau-
schal seien und große Konzerthallen
nachgewiesenermaßen Orte mit
sehr geringem Ansteckungsrisiko
wären.

Nach Konzertende verteilten Kim-

Rosen und Sekt für das Publikum in der Fruchthalle

mel und Dammann gemeinsam mit
Michael Krauss vom Vorstand der
Freunde der Fruchthalle e. V. Rosen
ans Publikum. Dieses wurde nach
lang anhaltendem Beifall noch von
Squeo und der aktuellen Theaterlei-
tung des Pfalztheaters gemeinsam
mit den Musikerinnen und Musikern
im Fruchthallenfoyer zu einem Glas

Sekt auf die Premiere unter neuem
Orchesternamen eingeladen. Dabei
herrschte die einhellige Meinung,
dass eine Konzertsaison kaum bes-
ser beginnen könne und die „Pfalz-
philharmonie Kaiserslautern“ unter
ihrem neuen Chef noch an Klangqua-
litäten und leidenschaftlichem Musi-
zieren hinzugewonnen habe. |ps
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Nach Konzertende verteilten Kimmel und Dammann gemeinsam mit
Michael Krauss vom Vorstand der Freunde der Fruchthalle e. V. Rosen
ans Publikum FOTO: PS


